
#ST# Bundesbeschluss
über die Beschaffung von Rüstungsmaterial
(Rüstungsprogramm 1985)

vom 11. Dezember 1985

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 20 und 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 29. Mai 1985 '),

beschliesst:

Art. l
1 Der Beschaffung von Rüstungsmaterial nach der Botschaft vom 29. Mai 1985
(Rüstungsprogramm 1985) wird zugestimmt.
2 Es wird hierfür ein Gesamtkredit von 657 Millionen Franken nach dem Ver-
pflichtungskreditverzeichnis im Anhang bewilligt.

Art. 2
1 Der jährliche Zahlüngsbedarf ist in den Voranschlag aufzunehmen.
2 Der Bundesrat regelt die Durchführung der Rüstungsmaterialbeschaffung. Er
kann im Rahmen des Gesamtkredits geringfügige Verschiebungen zwischen den
einzelnen Verpflichtungskrediten vornehmen.

Art. 3

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Nationalrat, 3. Oktober 1985 Ständerat, 11. Dezember 1985

Der Präsident: Koller Der Präsident: Gerber
Der Protokollführer: Zwicker Die Sekretärin: Huber
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Rüstungsprogramm 1985

Verzeichnis der Verpflichtungskredite

Anhang

Vorhaben Fr.

Infanterie
Artillerie
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen.

Total Verpflichtungskredite

70 000 000
60 000 000

527 000 000

657 000 000
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